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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2015 das 

Wirtschaftsministerium um Vorlage des Konsortialvertrages sowie des beabsichtigten 

Kaufvertrages für die Hafenflächen Laboe (Umdruck 18/4838) gebeten.  

 

Ich nehme darauf Bezug und übersende Ihnen in der Anlage eine Kopie des 

Konsortialvertrages vom 29. Juni 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem 

Land Schleswig-Holstein und der Stadt Kiel über den Bau und die Finanzierung der 

Sportanlagen und der Einrichtungen für die Olympischen Segelwettbewerbe 1972 in Kiel. 

 

Zur weiteren Information füge ich das Urteil des Landgerichts Kiel Az.: 11 O 453/84 vom 

03. Oktober 1988 in dem Rechtsstreit der Bundesrepublik Deutschland gegen die 

Gemeinde Laboe in Kopie bei. Die Klage der Bundesrepublik Deutschland, die von der 

Gemeinde Laboe die Zahlung eines Nutzungsentgelts für die Nutzung des 
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Sportboothafens Laboe gefordert hatte, wurde damals abgewiesen. Das Landgericht hat 

in seinem Urteil festgestellt, dass § 1 Absatz 3 WaStrG Anwendung findet. Das Land hat 

mit der Errichtung des Sportboothafens unmittelbar kraft Gesetzes Eigentum erworben 

und die Nutzungsbefugnisse an die Gemeinde Laboe konkludent übertragen. 

 

Ein Überlassungsvertrag für die Hafenflächen Laboe ist vor Unterrichtung des 

Finanzausschusses noch nicht vorbereitet worden. Eine Übersendung ist daher zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. 

 

Reinhard Meyer 

 

 

 

Anlagen 

 

 






























